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(Redakteur C. G. Schwetſchke.
(Jeden Montag und Donnerstag erſcheint ein Stück.,)

Nro 62, Donnerstag den 5. Auguſt 1830.
(Hierzu zwei Beilagen.

Frankreich.
Paris, d. 26. Juli. Der heutige Moniteur

enthält die nachſtehenden (in einem außerordentlichen
Erganzungsblatte zu der vorigen Nr. des Kuriers ih-
rem weſentlichen Jnhalt nach bereits mitgetheilten) vier
königl. Verordnungen

1) Die Aufhebung der Freiheit der pe-
riodiſchen Preſſe betreffend:

Wir Karl, von Gottes Gnaden c. Allen, denen
Gegenwartiges zu Geſicht kommt, unſern Gruß!
Auf den Bericht des Miniſter-Rathes haben wir be
fohlen und befehlen hiermit 1. Die Freiheit der
periodiſchen Preſſe iſt ſuspendirt. 2. Die Beſtim
mungen der Art. 1, 2 und O des Tit. I. des Geſetzes
vom 21. Oktober 1814 werden aufs Neue in Kraft
geſetzt. Dem zufolge kann keine beſtehende oder noch
zu ſtiftende Zeitung und periodiſche oder halb periodi-
ſche Schrift, ohne Unterſchied der darin verhandelten
Materien, weder in Paris noch in den Departements
anders als kraft einer Autoriſation erſcheinen, welche
die Verfaſſer und der Orucker einzeln von uns erhalten

haben. Dieſe Autoriſation muß alle 3 Monate erneuert
werden. Sie kann widerrufen werden. 3. Die Auto-
riſation kann von den Prafekten den in den Departe
ments erſcheinenden oder herauszugebenden Zeitungen
und periodiſchen oder halb periodiſchen Schriften pro
viſoriſch bewilligt und proviſoriſch entzogen werden.
4. Die dem Art. 2. zuwider erſcheinenden Zeitungen
und Schriften ſollen ſofort in Beſchlag genommen
werden. Die Preſſen und Typen, die zu deren Dru
cke gedient haben werden verſiegelt in ein öffentliches
Depot niedergelegt, oder zum fernern Gebrauche un-
tauglich gemacht. 5. Keine Schrift von weniger als
20 Druckbogen darf in Paris anders als mit der Be
willigung Unſers Miniſters des Jnnern und in den De
partements mit der der Prafekten erſcheinen. Jede
Schrift von mehr als 20 Druckbogen, die nicht ein
abgeſchloſſenes Werk bildet, bedarf der namlichen Au
toriſation. Die ohne Autoriſation publicirten Schrif
ten werden ſofort in Beſchlag genommen. Die Preſ-
ſen und Typen, die zu deren Drucke gedient haben,
werden verſiegelt in ein oöffentliches Depot niederge-
legt oder zum fernern Gebrauch untauglich gemacht.
6. Aufſatze uber Proceſſe und Abhandlungen gelehrter



oder literariſcher Geſellſchaften müſſen zuvor zur Ge
nehmigung vorgelegt werden, wenn ſie ganz oder
theilweiſe politiſche Gegenſtände beruhren, in welchem
Falle die im Art. 5. vorgeſchriebenen Maaßregeln auf ſie
anwendbar ſind. 7. Jede der gegenwartigen Verord-
nungen zuwider laufende Beſtimmung iſt unguültig.
8. Die Vollziehung dieſer Verordnung geſchieht dem
Art. 4. der Verordnung vom 27. November 1816 und
den Vorſchriften der Verordnung vom 18. Januar
1817 gemäß. 9. Unſere Miniſter Staats Sekretai-
re ſind mit der Vollziehung beauftragt. Gegeben in
Unſerm Schloſſe zu St. Cloud, den 25. Juli 1830.
(gez.) Karl. (kontraſignirt) Furſt von Polignac.
Chantelauze. Baron von Hauſſez. Graf
von Peyronnet. Montbel. Graf v. Guer-
non-Ranville. Baron Capelle.

2) Die Auflöſung der neugewaählten
Deputirtenkammer betreffend:

Wir Karl c. Jn Gemäßheit des Art. 50. der
Verfaſſungs- Urkunde von den Kunſtgriffen unterrich-
tet, die auf mehreren Punkten Unſers Reichs ange-
wendet worden, um die Wähler während der letzten
Operationen der Wahl Kollegien zu taäuſchen und
irre zu fuühren, haben Wir nach Anhoörung Unſers
Staats Raths verordnet und verordnen hiermit:
1. Die Deputirten Kammer iſt aufgelöſt. 2. Unſer
Miniſter Staats-Sekretair des Jnnern iſt mit der Voll
ziehung der gegenwaärtigen Verordnung beauftragt Ge-
geben zu St. Cloud, den 25. Juli 1830. (gez.) Karl.
(kontraſignirt) Graf von Peyronnet.

3) Die Abanderung des Wahlgeſetzes
betreffend:

Wir Karl c. Nachdem Wir beſchloſſen einer
Wiederholung der Kunſtgriffe vorzubeugen, die auf die
letzten Operationen der Wahl Kollegien einen ſchaäd
lichen Einfluß ausgeübt haben und da es dem gemäß
Unſer Wille iſt, nach den Grundſatzen der Verfaſ-
ſungs Urkunde die Wahlregeln, deren Nachtheile die
Erfahrung gelehrt hat, umzuformen ſo haben Wir
die Nothwendigkeit erkannt Uns des Uns zuſtehenden
Rechtes zu bedienen, durch von Uns ausgehende Ver
fügungen fur die Sicherheit des Staats und die Un
terdruckung jegliches, die Würde Unſerer Krone beein-
trächtigenden Unternehmens Sorge zu tragen. Zu
dieſem Ende haben Wir nach Anhörung Unſers Staats-
Raths verordnet und verordnen hiermit: 1. Jn Ge-
maßheit der Art. 15, 36 und 50 der Verfaſſungs
Urkunde ſoll die Deputirten Kammer hinfuhro vur
aus Oepartements Deputirten beſtehen. 2. Die
Steuer Beitrage, welche die Stimmfahigkeit und die
Waählbarkeit verleihen, ſollen ausſchließlich aus den
Summen beſtehen, für welche der Wahler, ſo wie der

zu Wahlende, perſönlich, ſey es als Eigenthumer
oder als Nutznießer, in die Rolle der Grund oder
der Perſonal und Mobiliar- Steuer eingetragen ſind.
3. Jedes Departement ſoll diejenige Zahl von Depu
tirten haben die ihm durch den 36ſten Artikel der
Verfaſſungs- Urkunde zugetheilt iſt. 4. Die Depu-
tirten werden hinfuhro in derjenigen Form gewahlt,
und die Kammer wird in denjenigen Zeitraumen er-
neuert, die der 37ſte Artikel der Charte in dieſer Be
ziehung feſtſetzt. 5. Die Wahl-Kollegien zerfallen
in Bezirks- und in Departements Kollegien. Von
dieſer Beſtimmung ſind jedoch diejenigen Departe-
ments- Wahl-Kollegien ausgenommen, die nur ei-
nen Deputirten zu wahlen haben. 6. Die Bezirks
Wahl Kollegien beſtehen aus ſammtlichen Wählern,
die in dem Bezirke ſelbſt ihren politiſchen Wohnſitz ha
ben. Die Departements -Wahl-Kollegien beſtehen
aus dem vierten Theile der hoöchſtbeſteuerten Wahler
des Departements. 7. Die gegenwartige Begran
zung der Bezirks-Wahl-Kollegien wird beibehalten.
8. Ein jedes Bezirks-Wahl-Kollegium wahlt eine,
der Zahl der Deputirten des Departements gleich kom-
mende Anzahl von Kandidaten. 9. Das Bezirks-
Wahl-Kollegium zerfällt in eben ſo viele Sectionen,
als es Kandidaten zu ernennen hat. Dieſe Theilung
erfolgt im Verhältniſſe zu der Zahl der Sectionen und
der Geſammtzahl der Wähler des Kollegiums wobei
möglichſt auf die Orts- und nachbarlichen Verhältniſſe
Rückſicht genommen werden ſoll. 10. Die Sektionen
des Bezirks Wahl Kollegiums können an verſchiede-
nen Orten verſammelt werden. 11. Eine jede Sektion
des Bezirks-Wahl- Kollegiums wahlt einen Kandida-
ten und verfährt fur ſich allein. 12. Die Praſidenten
der Sektionen des Bezirks- Wahl- Kollegiums werden
von dem Prafekten aus den Wahlern des Bezirks er
nannt. 13. Das Departements Kollegium wahlt
die Deputirten. Die Hälfte der Deputirten des De-
partements muß aus der General Liſte der in den Be
zirks- Kollegien vorgeſchlagenen Kandidaten gewählt
werden. Jſt die Zahl der Deputirten des Veparte-
ments ungleich, ſo erfolgt die Theilung unbeſchadet
des dem Departements Kollegium vorbehaltenen
Rechts. 14. Jn dem Falle, wo entweder durch Aus
laſſungen oder durch unguültige oder doppelte Wahlen
die Liſte der von den Bezirks- Kollegien vorgeſchlage-
nen Kandidaten unvollſtandig ware, ſoll inſofern die
Liſte weniger als die Hälfte der erforderlichen An
zahl beträgt, das Departements Kollegium einen
Deputirten mehr außerhalb der Liſte wahlen dürſen.
Betragt die Liſte aber weniger als den vierten
Theil der erforderlichen Anzahl von Kandidaten ſo
kann das Departements Kollegium die Geſammtzahl
der Oeputirten des Departements außerhalb der Liſte
wahlen. 15. Die Prafekten, die Unterprafekten, ſo
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wie die die Militair-DOiviſſonen und die Departements
befehligenden Generale, dürfen in den Departements,
wo ſie ihr Amt verrichten, nicht gewählt werden. 16.
Die Wahler- Liſte wird von dem Prafekten im ver-
ſammelten Prafektur-Rathe feſtgeſtellt. Sie wird 5
Tage vor der Verſammlung der Kollegien offentlich
angeſchlagen. 17. Reklamationen uber die Stimm
Befugniß, die von dem Prafekten nicht erledigt wor
den, werden von der Kammer, gleichzeitig mit der
Prufung des Wahlgeſchafts, entſchieden. 18. Jn
den Departements Wahl Kollegien werden die Funk-
tionen der Skrutatoren von den beiden alteſten und den
beiden höchſt beſteuerten Wählern verrichtet. Die-
ſelbe Einrichtung findet in den Sektionen des Bezirks
Kollegiums, die mehr als 50 Wahler zahlen, ſtatt.
Jn den übrigen Sektionen werden die Funktionen des
Skrutators von dem Aelteſten und dem Hoöchſtbe-
ſteuerten unter den Waählern verrichtet. Der Sekre-
tair wird in dem Kollegium und in den Sektionen deſ-
ſelben von dem Präſidenten und den Skrutatoren er-
nannt. 19. Niemand wird in dem Kollegium oder einer
Sektion deſſelben zugelaſſen, wenn er nicht in die Liſte
der dahin gehörigen Wähler eingetragen iſt. Dieſe
Liſte wird dem Praſidenten übergeben und bleibt in
dem Lokale, wo das Kollegium ſich verſammelt, wah
rend der ganzen Dauer der Operationen deſſelben an
geſchlagen. 20. Jedwede Eroörterung oder Berathung
im Schooße der Wahl-Kollegien iſt verboten. 21.
Die Polizei des Kollegiums gebührt dem Praſidenten.
Ohne ſein Verlangen darf keine bewaffnete Macht vor
dem Sitzungs- Lokal aufgeſtellt werden. Die Mili-
tair Kommandanten ſind gehalten einer Requiſition
in dieſer Beziehung Folge zu leiſten. 22. Die Ernen-
nungen erfolgen in den Kollegien und Sektionen der
Kollegien nach der abſoluten Majorität der abgegebe
nen Stimmen. Fſt jedoch die Wahl nach zwei Ab-
ſtimmungen nicht zu Stande gekommen, ſo fertigt das
Bureau eine Liſte von denjenigen an, die bei der zwei
ten Abſtimmung die meiſten Stimmen erhalten haben.
Oieſe Liſte muß doppelt ſo viel Namen enthalten, als
noch Kandidaten zu ernennen ſind. Bei der dritten
Abſtimmung können alsdann nur die auf dieſer Liſte
eingetragenen Perſonen gewählt werden, und die
Wahl findet nach der relativen Majorität ſtatt.
23. Die Wahler votiren mittelſt Stimm-Zetteln, wo
von ein jeder ſo viele Namen enthalt, als Ernennun-
gen ſtattfinden ſollen. 24. Die Wahler ſchreiben ihr
Votum auf dem Buüreau, oder laſſen es daſelbſt von
einem der Skrutatoren ſchreiben. 25. Name, Stand
und Wohnſitz jedes Wahlers, der ſeine Stimme ab
giebt, werden von dem Sekretair in eine Liſte einge
tragen, die dazu beſtimmt iſt, die Zahl der Votiren
den feſtzuſtellen. 26. Ein jedes Skrutinium bleibt
6 Stunden lang offen, und das Reſultat wird im

Laufe der Sitzung ſelbſt bekannt gemacht. 27. Ueber
jede Sitzung wird ein Protokoll aufgenommen das
ſammtliche Mitglieder des Bureaus unterzeichnen müſ-
ſen. 28. Dem Artikel 46 der Charte] gemaß, darf
die Kammer keine Aenderung in einem Geſetze vorneh
men, wenn dieſelbe nicht von uns vorgeſchlagen oder
gut geheißen und zuvor den Bureaus uberwieſen und
von ihnen gepruft worden iſt. 29. Alle der gegen-
wärtigen Verordnung zuwiderlaufenden Beſtimmun-
gen werden hiermit außer Kraft geſetzt. 30. Unſre
Miniſter Staats Sekretaire ſind mit der Vollziehung
der gegenwärtigen Verordnung beauftragt. Gegeben
zu St. Cloud, den 25. Juli 1830. (gez) Karl.
(kontraſignirt) Furſt von Polignac. Chante-
lauze. Baron v. Hauſſez. Graf von Pey-
ronnet. Montbel. Graf v. Guernon-Ran-
ville. Baron Capelle.

4) Die Einberufung der neu zu wäh-
lenden Kammer betreffend:

Wir Karl c. c. in Betracht Unſrer heutigen Ver-
ordnung uber die Organiſation der Wahl Kollegien
auf den Bericht Unſers Miniſters des Jnnern, haben
Wir befohlen und befehlen hiermit: 1. Die Wahl-
Kollegien treten zuſammen, und zwar die Bezirks-
Wahl-Kollegien am 6. September d. J. und die De-
partements- Wahl- Kollegien am 18. deſſelben Mo
nats. 2. Die Pairs und die Deputirten- Kammer
werden auf den 28. September einberufen, 3. Unſer
Miniſter Staats Secretair des Jnnern iſt mit der
Vollziehung der gegenwärtigen Verordnung beauftragt.
Gegeben in Unſerm Schloſſe zu St. Cloud, d. 25.
Juli 1830. (gez.) Karl. (contraſ) Graf von
Peyronnet.

Der Bericht des Miniſterkonſeils, in
Folge deſſen vorſtehende königliche Ordonnanzen er-
laſſen ſind, ſpricht ſich mit einer ſolchen Schaärfe und
Beſtimmtheit gegen die Anſichten und Wunſche der bei
weitem uüberwiegenden Mehrzahl der franzöſiſchen Na
tion aus, daß ſelbſt der ſonſt weniger aufmerkſame
Beobachter es ſich nicht verhehlen kann das Miniſte-
rium ſpiele ein ſehr gewagtes Spiel. Ohne auf jene
großen warnenden Ereigniſſe zuruckzuweiſen, welche
nicht blos dem letzten Jahrzehend des verfloſſenen
Jahrhunderts angehören ſollten, ohne in Zweifel zu
ziehen, daß die Rathgeber des Königs ſich nicht auch
einer kräftigen materiellen Unterſtutzung zur Ausfuh-
rung der jetzt ergriffenen Maaßregeln vor der Empfeh-
lung derſelben vergewiſſert haben, bleibt es mindeſtens
doch immer ſehr bedenklich, der in der letzten Zeit durch
die Ueberreichung der antiminiſteriellen Adreſſe und
noch mehr durch den Ausfall der jüngſt ſtattgehabten
Wahlen ſo unumwunden und klar ausgeſprochenen of-
fentlichen Meinung eine ſo durchaus rückſichtsloſe und



verletzende Nichtbeachtung derſelben entgegenzuſtellen.
Die Zeit wird lehren, ob das Frankreich von 1830
auch die Franzoſen von 1789 wiederfindet!

Außer jenen vier Verordnungen enthalt der Moni-
teur noch zwei andere. Durch die eine derſelben wer
den ernannt zum Staatsrath im Dienſte, Herr De
lavau; zur Theilnahme an den Berathungen des
Staats Raths, die Herren von Vaublanc, Dudon,
Forbin des Jſſarts, von Frenilli, Franchet, von Ca-
ſtelbajac und Syrieys de Mayrinhac; ingleichen zu
Requetenmeiſtern, die Herren Cornet d'Jncourt und
von Villebois. Noch werden zu aktiven Staatsrathen
befördert, die Herren von Formon, von Conny, von
Curzey und von Villeneuve (Prafekt des Depts. der
Corréèze), ſo wie zu Requetenmeiſtern, die Herren von
Chaulieu und Méri de Contades. Die andere
Verordnung ernennt Herrn Bergaſſe zum Ehren-
Staatsrathe.

Paris, d. 27. Juli. Der Polizeiprafekt hat heute
eine auf gedruckte Schriften bezugliche Verord-
nung an den Straßenecken von Paris anſchlagen laſſen.
Sie lautet: „Jedes Jndividuum, welches periodiſche
Schriften vertheilt, worauf der wahre Name, Stand
und Wohnung von Verfaſſer und Drucker nicht ange-
geben iſt, oder der dem Publikum ſolche Schriften zu
leſen giebt, wird ſogleich vor den Polizeikommiſſair
des Viertels gefuhrt, wo die Schriften weggenommen
worden ſind. Jeder Jnhaber eines Leſekabinets,
Kaffeehauſes u. ſ. w., welcher daſelbſt Journale oder
ſonſtige Schriften zu leſen giebt, die der königl. Or-
donnanz vom 25. zuwider erſchienen ſind, wird als
Mitſchuldiger an dem Verbrechen, welches dieſe Jour
nale oder Schriften konſtituiren, verfolgt, und ſein
Etabliſſement wird vorlaäufig geſchloſſen.“

Einer Verordnung des Miniſters des Jnnern vom
25. zufolge, müſſen die Prafekten, Unterprafekten und
Generalſekretairs, die ſich von ihrem Wohnorte ent
fernt haben, unverzuglich dahin zuruckkehren jeder
fruher ertheilte Urlaub iſt widerrufen, und in Zukunft
kann ſich kein Beamter, der unter dem Miniſterium
des Jnnern ſteht, unter irgend einem Vorwand von
dem Orte, wo er ſeine Funktionen verrichtet, entfer
nen, wenn er nicht vorher durch einen Spezial Urlaub
dazu ermachtigt worden.

Die vollkommenſte Ruhe herrſchte geſtern den gan-
zen Tag uüber. Ganz ſpat in der Nacht wurden im
Quartier des Palais Royal einige Verſuche zu Un-
ordnungen gemacht, aber gleich unterdruckt. Trotz
der Ordonnanzen verſuchten heute Morgens mehrere
nicht autoriſirte Zeitungen einige ihrer Blätter zu ver-
breiten. Sie enthalten eine von einer großen Anzahl
von Redakteurs der verſchiedenen Oppoſitions Zeitun

gen unterzeichnete Proteſtation. Man hat bemerkt,
daß die Redakteurs des Journal des Débats
nicht unterzeichnet hatten, dieſe haben vielmehr beim
Miniſter die Autoriſation nachgeſucht. Auch der Con
ſtitutionnel hat ſie nachgeſucht, obgleich drei ſeiner
Redakteurs die Proteſtation mitunterzeichnet haben.
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Der Meſſager des Chambres hat die Autori-
ſation bereits erhalten und erſchien geſtern Abends wie
gewöhnlich.

Der Wahlmodus iſt jetzt ſeit der Reſtauration zum
dritten Mal durch Ordonnanz geändert worden.

Die nachſte Oeputirtenkammer wird aus 258 Mit
gliedern wie im Jahre 1817 beſtehn. Das geheime
Votum iſt aufgehoben.

Hr. Polydor v. Larochefoucauld hat ſich zu
Toulon am Bord der „Thetis“ eingeſchifft. Er be
giebt ſich zuerſt nach Algier, und von da, mit einer
Miſſion an den Dey, nach Tunis.

Paris, den 28. Juli.
Paris iſt in den Tagen des 27. und 28. Juli

der Schauplatz der beunruhigendſten Auftritte gewor-
den, deren Steigerung bei der großen Gereiztheit der
Gemuther zu befurchten ſteht. Ein Blatt des Meſ
ſager des Chambres vom 28. d. M. enthält
daruber folgende Angaben: „Paris, vom 28. Juli,
Nachmittags 3 Uhr. Seit geſtern und noch dieſen
Morgen bietet Paris den beunruhigendſten und bedenk-
lichſten Anblick dar. Alle Werkſtatten und alle Kauf
mannsladen ſind geſchloſſen ganze Maſſen von Hand
werkern und Buürgern aller Klaſſen ziehen in den Stra
ßen herum und machen einem beiſpielloſen Mißvergnü-
gen durch Geſchrei Luft. Geſtern Abends gaben Trup
pen von der Garde und der Gensd'armerie auf mehre-
ren Punkten, insbeſondere auf dem Platz vor dem Pa
lais Royal, in der Straße Richelieu, auf den Platzen
Maubert und des Victoires auf zuſammengerottete
Haufen Feuer. Das Volk bildete aus Fiaker- und
Omnibuswagen an mehreren Straßenecken Barrikaden.
Alle Laden von Waffenhandlern wurden erbrochen
auch in die Laden der Materialiſten drang man, um
Flintenſteine zu bekommen desgleichen wurde, wo
man Pulver wußte, eingebrochen. Auf mehreren
Punkten bildete das Schießen einen gräßlichen Anblick
Todte und Verwundete lagen auf den Straßen umher.
Alle Laternen wurden geſtern Abend zerbrochen alle
Schauſpielhaäuſer ließ das Volk ſchließen. Die Wacht
haäuſer der Gens'darmerie, insbeſondere das auf dem
Börſenplatz wurden belagert und niedergebrannt.
Dieſen Morgen ſind die Zuſammenrottungen noch
zahlreicher und tragen den Charakter einer noch groö
ßern Gereiztheit. Man reißt alle königl. Jnſignien
und Wappen an den Laden der Hoflieferanten und wo

e ehe e en e



man ſie findet herunter und zerſtört ſie. Die Linien
truppen ſind auf mehreren Plätzen aufgeſtellt ſie hal
ten ſich ruhig und werden nicht inſultirt. Das Volk
ſcheint ſich ſelber uberlaſſen zu werden. Wir wiſſen
nicht, welche Maaßregeln die Regierung nehmen will,
um die Ruhe herzuſtellen. Man weiß nicht, wie viel
von beiden Seiten verwundet worden oder geblieben
ſind; die Berechnungen, welche circuliren, lauten ein-
ander höchſt widerſprechend. Gegen die Fenſter des
Hotels des Miniſteriums der auswärtigen Angelegen-
heiten hat man Steine geworfen. Eine betrachtliche
Truppenmaſſe mit 4 Kanonen, die Kanoniere die an-
gezundete Lunde in der Hand, iſt vor dieſem Hotel und
denen der anderen Miniſter aufgeſtellt.“

Das Journal de Francfort vom 31. Juli
enthalt in einem Abends um 7 Uhr erſchienenen Sup-
plemente nachſtehenden Auszug aus einem Privat-
ſchreiben aus Paris vom 28. Juli: „Die Borſe
und alle Laden ſind geſchloſſen. Eben jetzt beim Ab-
gange des Kuriers verſichert man, der König habe
ſich nach Lille zuuckgezogen. Die Wache vor dem
Hötel des Herrn von Polignac ſetzt das kleine Gewehr
feuer fort und man hort ſogar Kanonendonner. Alles
laßt vermuthen, daß wahrend der Nacht blutige Auſ-
tritte ſtattgefunden haben. Der Kurier, welchem
Bruchſtucke des Journals du Commerce und des
Temps mitgegeben worden waren, wurde durch be-
waffnete Haufen in den Pariſer Straßen aufgehal-
ten. Beide Kammern ſollen ſich fur permanent erklart
haben. Dieſe letztere Nachricht kann jedoch noch nicht
verburgt werden.

Ein Privatſchreiben aus Frankfurt a. M. vom
31. Juli, welches nach Korreſpondenz- Nachrichten
aus Paris, der obigen Ereigniſſe gleichfalls erwahnt,
fugt noch Folgendes hinzu: „Von den Burgern ſollen
mehrere Hundert auf dem Platze geblieben ſeyn doch
verſicherte man zugleich, daß ſich zwei Regimenter auf
ihre Seite geſchlagen hätten. Auch wollte man wiſ
ſen, daß der Furſt von Polignac die Flucht ergriffen
habe. Die Thore der Hauptſtadt waren geſperrt;
auch die Böoörſe war am 28. Juli geſchloſſen, ſo daß
von dieſem Tage keine Renten-Courſe hier eingegan-
gen. Die franzöſiſche Bank war von zwei Regimen-
tern beſetzt. Hier haben alle jene Nachrichten unbe
ſchreibliche Senſation erregt. Man hofft jedoch, mit
jeder Stunde die Nachricht zu erhalten, daß der König
die Verordnungen vom 25. Juli zurückgenommen und
dadurch allen fernern Unruhen ein Ziel geſetzt habe.

Eine königl. Ordonnanz vom 25. d. M. uübertragt
dem Marſchall Herzog von Raguſa das Kommando
aller Truppen der erſten Militar-Diviſion. Man
ſagt, der Marſchall von Bourmont ſey geſtern in
Paris angelangt.

5

Von der in Sidi Ferruch erſcheinenden Eſta
fette d'Alger iſt die zweite vom 5. Juli datirte
Nummer hier eingegangen über die Einnahme Algiers
enthält dieſelbe nichts Naheres. Die Hitze im Lager
von Sidi-Ferruch war ſehr groß am 30. Juni, Nach
mittags 3 Uhr, war das Thermometer auf 41 Grad
im Schatten geſtiegen. Am 2. Juli zeigte das in der
Mitte der Bai ins Meer getauchte Thermometer 25
Grad. Die gewoööhnliche Mittagshitze war 38 Grad,
in den Nachten dagegen kuhlte ſich die Atmoſphare auf
16 bis 18 Grad ab. Dieſer große Abſtand der Tem-
peratur des Tages und der Nacht machte den Gebrauch
warmer, namentlich wollener, Kleider und Bedeckun-
gen unumganglich noöthig.

Portugal.
Liſſabon, d. 10. Juli. Dom Miguel hatte am

8. in Queluz den Dank der Maltheſer Ritter des por
tugieſiſchen Priorats empfangen. Die Komthureien
dieſes außerordentlich reichen Priorats, welche unter
Johann VI. der Großprior des Ordens war, der
Krone gehoörten, ſind namlich von Dom Miguel ge-
gen eine bedeutende jahrliche Abgabe dem Orden zu
ruckgegeben worden. An demſelben Tage war eine
Gabarre mit 150 zu den Galeeren und zur Verban-
nung Verurtheilten nach Angola unter Segel gegangen
Joachim Leocadio, der Kaſſirer des Grafen von Poyoa,
iſt zur Abſchließung der Anleihe nach Paris abgegan-
gen. Der Graf v. Poyoa, fruüher Kaſſirer eines Han-
delshauſes, wurde ſpater Armee-Lieferant und hat
ſich ein großes Vermögen erworben. Er hat Dom
Miguel mehrere Vorſchuſſe fur den Feldzug nach Porto
im Jahr 1828 und fur die Expedition gegen Terceira
gemacht. Eine Gabarre iſt zur Verſtarkung des Blo-
kade- Geſchwaders nach Terceira abgegangen. Der
von dieſem Geſchwader genommene ſpaniſche Dreima
ſter „Tritao Palmeiro“ iſt am 10. in den Tajo ein
gelaufen. Einer der Studenten von Coimbra, welche
im Jahre 1828 den bekannten Mord an drei Profeſſo
ren begingen, Namens Carneiro, iſt gefangen und am
9. d. hingerichtet worden. Er hatte bisher als Flucht
ling in Spanien gelebt.

Tür ke i.
Konſtantinopel, d. 10. Juli. Halil-Pa-

ſch a iſt am 26. v. M. auf einer türkiſchen Fregatte in
Begleitung einer Brigg mit ſeinem zahlreichen Gefolge
aus Odeſſa hier angelangt, und hatte gleich am Abend
ſeiner Ankunft eine lange Privataudienz beim Sultan
in Tarapia. Halil- Paſcha hat bereits ſein Amt als
Kapudan Paſcha angetreten und die Beſuche der Re
praſentanten der fremden Hofe im Arſenal empfangen.



Der franzöſiſche Botſchafter hatte bei dieſer Gelegen
heit in Beiſeyn des Seraskiers Chosrew Paſcha eine
lange Konferenz mit dem Großadmiral, welche die
Angelegenheiten von Algier zum Gegenſtande gehabt
haben durfte. Aus Albanien lauten die Nachrich
ten fortwahrend im höchſten Grade beunruhigend be
ſonders ſeitdem kein Zweifel mehr obwaltet, daß ſich
Muſtapha Paſcha von Scutari foörmlich gegen die
Pforte aufgelehnt hat. Der Großweſſier war den
letzten Nachrichten zufolge mit eilf Bataillons regulairer
Truppen in der Naähe von Philippopel angelangt.
Die bis Koſan vorgedrungenen Albaneſer ſind von den
von Hadſchi- Muſtapha- Paſcha gegen ſie beorderten

Bekanntmachungen.
Mit Hinweiſung auf eine im nachſten Stuck unſe-

res Amtsblotts erfolgende desfallſige Bekanntmachung,
fertigen wir dem Magiſtrat ein Exemplar der außeror-
dentlichen Beilage zur 4. Auflage der Schrift über die
Niederung bei Marienwerder, welche eine Einladung zu
den Unterzeichnungen auf die von dem Geheimen Re-
gierungsrath Roßcius zu Marienwerder herauszuge-
bende Schrift „uüber die Weichſel Niederungen in Weſt
preußen von Thorn bis Danzig und Elbing bezweckt,
anliegend mit der Aufforderung zu, Subſcribenten auf
gedachtes Werkchen zu ſammeln, das Verzeichniß der
ſelben binnen 6 Wochen uns einzureichen, und die dafur
eingegangenen Gelder an unſere Jnſtituten Kaſſe ab
zuliefern.

Merſeburg, den 2. Juli 1830.
Königl. Regierung, Abtheilung des Jnnern.

(gez.) Kruger-
Unter Publikation des vorſtehenden Regierungs Re-

ſcripts wird hiermit bekannt gemacht, daß wir den Herrn
Stadt Secretair Lincke angewieſen haben, Sub-
ſcriptionen entgegen zu nehmen.

Halle, den 29. Juli 1830.
Der Magiſtrat.

Dr. Mellin. Bertram. Wucherer.
2

Zur Licitirung des Oelbedarfs fur die Stadt Er-
leuchtung im bevorſtehenden Winter, an den Mindeſt-
fordernden haben wir einen Termin auf

den 16. Auguſt dieſes Jahres
Vormittags 11 Uhr

zu Rathhauſe coram Deputato Herrn Stadt Sekre-
tair Lincke anberaumt, wozu geeignete Unternehmer
hierdurch geladen werden.

Truppen zerſtreut worden. Aber nicht bloß in den
europäiſchen Provinzen auch in Kleinaſien zeigen ſich

an mehreren Orten Haufen von Rebellen; einer derſel-
ben hat in der Nahe von Tokat ein feſtes Schloß über
fallen und einen Theil der Beſatzung niedergemacht;
die Ueberbleibſel der Janitſcharen ſcheinen dieſen Unru-
hen in Aſien nicht fremd zu ſeyn. Briefe aus Varna
vom 20. Juni melden, daß die Ruſſen die dortigen
Feſtungswerke zu demoliren beſchäftiget ſind, und
daß, obwohl die ganzliche Raäumung dieſes Platzes erſt
im Oktober vor ſich gehen wird, doch bereits mit Fort-
ſchaffung der Artillerie und anderen Kriegsmaterials
der Anfang gemacht werde.

Die Entrepriſe- Bedingungen können in unſerer Re
giſtratur eingeſehen werden.

Halle, den 24. Juli 1830.
Der Magiſtrat.

Dr. Mellin. Bertram. Lehmann.
Aus mehrfachen Anzeigen und eigener Anſchauung

habe ich mit Mißfallen wahrgenommen daß die poli-
zeilichen Beſtimmungen uüber Störung der Sonn und
FeſttagsFeier, ſeit einiger Zeit häufig und groblich
ubertreten worden.

Dies geſchieht am häufigſten bei Bauten durch Ver
richtung von Maurer, Zimmermanns- und Tuüncher-
Arbeit, nachſtdem aber durch Feldarbeiten. Beides iſt
geſetzlich verboten, daher hierdurch Jedermann gewarnt
wird, ſich danach ſtreng zu achten, widrigenfalls die
durch die Regierunzs- Verordnung vom 10. Juli 1818.
(Amtsblatt de 1818. pag. 246.) feſtgeſetzte Polizeiſtrafe
von 5 Thalern, oder im Unvermögensfalle verhältniß-
mäßige Gefängnißſtrafe zur Anwendung kommen wird.

Die Ortsbehörden des Saalkreiſes aber mache ich
ausdrücklich fur genaue Befolgung dieſer Anordnung
verantwortlich, ſie haben jede ihnen zur Kenntniß kom-
mende Uebertretung ſofort zu unterſuchen, den Thatbe-
ſtand feſtzuſtellen und mir die Verhandlung zur Verfuü-
gung einzureichen.

Die Gensd'armerie iſt aufgefordert worden, hier
auf ihr ſtirenges Augenmerk zu richten.

Poplitz, am 24. Juli 1830.
Königl. Preuß. Landrath im Saakkreiſe.

v. Kroſigk.

Von hieſigem Königl. Landgericht iſt das sub No. 5.
in Dölau belegene, der Ehefrau des Förſter Borr-
mann, Sophie geb. Günther daſelbſt zugehöri-
ge, auf 3802 Thlr. 25 Sgr. nach Abzug der Laſten
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gerichtlich taxirte Anſpännergut an Wohnhaus, Hof,
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Scheune Ställen, Garten, Wieſe, Holzung, Wei
denflecken, Gemeindetheilen, Kabeln und Aeckern, nebſt
Jnventarienſtücken Schuldenhalber ſubhaſtiret und

der 14. Auguſt c.
der 11. October c.
der 6. December c.

zu Bietungsterminen anberaumt worden, daher alle
dieſjenigen, welche dieſes Grundſtück zu beſitzen
fähig und zu bezahlen vermögend ſind, hierdurch
geladen werden, in dieſen Terminen, um 11 Uhr an Ge-
richtsſtelle, vor dem ernannten Deputato, Herrn Land
Gerichts-Rathe Hoffmann ihre Gebote zu thun, und
zu gewartigen haben, daß dem Meiſtbietenden, wenn
ſich zuvörderſt die Jntereſſenten uüber das erfolgte Gebot
erklärt und in den Zuſchlag gewilligt haben werden, ſo
thanes Grundſtuck zugeſchlagen, nach abgelaufenen
Bietungsterminen aber inſofern keine geſetzlichen Hin
derniſſe vorhanden ſind, auf kein weiteres Gebot re-
flectirt werden wird.

Halle, den 18. Mai 1830.,
Königl. Preuß. Landgericht.

v. Gerlach.
Licitation.

Der Bedarf an Brennholz fur die Franckeſchen
Stiftungen auf das Jahr 1831, 400 bis 500 Klaftern,
ſoll dem Mindeſtfordernden uüberlaſſen werden. Die
Bedingungen ſind täglich, Vormittags von 8 bis 12
Uhr, in der Haupt- Expedition der gedachten Stiftun-
gen einzuſehen wo auch der Licitationstermin

den 23 Auguſt dieſes Jahres
Vormittags um 11 Uhr

gehalten werden ſoll. Die Ablieferung der Hölzer nimmt
im Mai k. J. ihren Anfang.

Halle, den 29. Juli 1830.
Directorium der Franckeſchen

Stiftungen.
n

Avertiſſement.
Jm Auftrage des Königl. Wohlloöbl. Landgerichts

zu Halle iſt von dem unterzeichneten Gerichts Amte
auf Antrag der Giebichenſteiner Prediger Wittwen
Caſſe, das der Ehefrau des Leinweber Hartmann,
Marie Chriſtiane geb. Krüger zu Friedrich-
Schwerz zugehörige, daſelbſt sub No. 18. belegene
Wohnhaus nebſt Hof, Gartenfleck und Ackerkabel, wel
ches nach Abzug der Laſten auf

86 Thlr. 20 Sgr.
gerichtlich abgeſchätzt worden, zum öffentlichen meiſtbie
tenden nothwendigen Verkauf geſtellt, und

der 14. September 1830
Vormittags 11 Uhr

an hieſiger Gerichts Amtsſtelle zum einzigen Bietungs-
Termin angeſetzt worden, wozu beſitz und zahlungsfä-
hige Kaufliebhaber mit dem Eroöffnen hierdurch vorge-
laden werden, daß dem Meiſt und Letztbietenden,
wenn nicht geſetzliche Grunde eine Ausnahme nöthig
machen, der Zuſchlag ertheilt werden wird.

Zugleich werden alle aus dem Hypothekenbuche nicht
erſichtliche Real-Praätendenten aufgefordert in dem Li
citations- Termine ihre Forderungen anzumelden, wi
drigenfalls ſie damit gegen den kuünftigen Beſitzer nicht
weiter werden gehört werden.

Das Taxations- Jnſtrument kann in der hieſigen
Regiſtratur in den Bureau-Stunden eingeſehen werden.

Wettin, den 15. Juni 1830.
Königl. Preuß. Gerichts Amt.

Rammſtedt.

Bekanntmachung.
Es werden auf dem Königlichen Braunkohlenwerke

zu Langenbogen eine Anzahl Arbeiter, zum Abräu-
men des Kohlenflötzes, bei einem ſehr annehmlichen Ge-
dinge geſucht.

Arbeitsluſtige können ſich beim Herrn Schichtmei-
ſter Thomas daſelbſt meiden, und wenn ſie ſich gut
betragen auf längere Arbeit, ſelbſt während des Win-
ters, ſofern die Witterung es zuläſſig macht, rechnen.

Wettin, den 1. Auguſt 1830.
Königl. Preuß. Berg-Amt.

m

Ritterguts- Verkauf.
Ein Meile von Merſeburg, x Meile von

Halle und 2 Meile von Leipzig gelegenes Ritter
gut mit Wohn und Wirthſchaftsgebäuden, ſoll Fami-
lien Verhältniſſe wegen freiwillig verkauft werden.

Daſſelbe zeichnet ſich durch die Tragbarkeit der Fel
der und Wieſen aus, hat ein ſehr bedeutendes Braun
kohlenlager und einen Anſchlagswerth von 36,000 Thirn.

Beauftragt bringe ich dieſen Verkauf zur offentli
chen Kunde.

Der diesfallſige Anſchlag kann bei dem Unterzeich-
neten eingeſehen und Abſchrift davon gegen die Gebühr
ertheilt werden.

Naumburg, den 30. Juli 1830.
Der Juſtiz-Commiſſarius

Pazſchke.

Bekanntmachung.
Behufs der Erbtheilung ſollen ſämmtliche ausſte

hende Forderungen des hier verſtorbenen Herrn Kauf-
mann Johann Andreas Erdmann Lehnig
eingezogen werden, und werden daher alle, welche zu
deſſen jetzigem Nachlaſſe verſchulden, hierdurch aufgefor-
dert, die Anforderungen an ihnen binnen vier Wochen
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Erſte Beilage zu Nr. 62. des Kuriers. 1830.
Nachtrag zu den letzten Berichten aus Paris, vom 28. Juli.

Die Poſten aus Frankreich ſind am 1. Auguſt
zu Frankfurt ausgeblieben, da die Grenze ge-
ſperrt iſt. Tags zuvor waren jedoch einige Exem
plare des Journals du Commerce und des
Temps oder vielmehr Fragmente derſelben noch in
Frankfurt eingetroffen. Oben ſteht mit großen Let-
tern: Friede! Freiheit!!! Sie ſind dem Kurier
von den bewaffneten Schaaren, auf die er in den
Straßen von Paris ſtieß, in den Wagen geworfen
worden. Es heißt darin: „Die Miniſter wiſſen jetzt,
was es heißt, die Geſetze verletzen. Die Buürger wol-
len ſich lieber aufopfern, als nachgeben. Die Redak-
teurs der öffentlichen Blatter ſind die erſten Opfer ge-
weſen aber einige Preſſen ſind ubrig geblieben, und
ſie können ihre Stimme noch erheben. Blut iſt ge-
floſſen, allein ein Theil der Truppen hat ſich bereits
erinnert, daß ſie Burger- Soldaten (citoyenne) ſeyen,
und ſich mit den Burgern vereinigt. Die Pariſer
Nationalgarde hat gefuüühlt, was ſie ſich ſelber
ſchuldig ſey: ſie hat die Waffen wieder ergriffen.
Nichtsdeſtoweniger hat kein Angriff auf die offentliche
Ordnung Statt gehabt die ehrenwertheſten Burger
nehmen an der Bewegung Theil.
ment hat zuerſt ſeine Anhänglichkeit an denjenigen Zu-
ſtand der Dinge, den das Miniſterium zerſtören woll-
te, erklart, und ſeine Akklamationen mit denen der
Buürger vereinigt. Der König hat geſtern zu St. Cloud
mit Hrn. v. Peyronnet gearbeitet man weiß nicht,
ob dieſer Miniſter nach Paris zuruückgekehrt iſt allein
ſeit den zuletzt erſchienenen Ordonnanzen iſt keine neue
publizirt worden. Hr. Guernon Ranville hat
das Hotel ſeines Miniſteriums verlaſſen. Hr. v.
Polignac läßt ſich im Hötel des capucines durch
Truppen von der königl. Garde und Artillerie bewachen.

Bekanntmachungen.
Einen Lehrling ſucht
Halle, den 4. Auguſt 1830.

der Horndrechslermeiſter E. Schultze,
große Steinſtraße.

Schleſiſch Eiſen
empfingen den diesjährigen zweiten Transport, und
können in allen Gattungen die beſte Auswahl bieten

Runde Uhlig.
Die Vaterlandiſche Feuer Verſicherungs Geſell

ſchaft in Elberfeld, uübernimmt fortwährend Verſti-
cherungen, ſowohl für Gebäude, als Mobilien und

Das 5. Linienregi

Der Poſten am Rathhauſe iſt von der Nationalgarde be
ſetzt. Kein Banner wird aufgepflanzt werden. Das
Feldgeſchrei iſt: Es lebe die Charte! Der Poſten
der Schweizer in der Straße Colbert iſt aufgehoben wor-
den er hatte nicht Zeit, mehr als viermal zu feuern.“

Der „Temps“ beginnt mit folgenden Worten
Wo keine Charte iſt auch kein politiſcher Staatsver

band mehr; die burgerliche Geſellſchaft ſteht ſtilke, be
reit, ſich aufzulöſen; der Widerſtand iſt das vor
herrſchende Prinzip, die Pflicht aller Buürger
geworden. Alle Laden ſind geſchloſſen, alle Kaſ
ſen weigern Zahlung die Kaufleute und die Hand
werker wiſſen, an wen ſie ſich zu halten haben. Die
auf den Schluß dieſes Monats angekündigten Falli-
mente, das große Falliment der Liquidation, das über
den öffentlichen Kredit einbrechen wird, endlich die
Frage uber die Weigerung der Steuern, die ſeit ge
ſtern entſchieden iſt (denn ſammtliche Geſetze
ſind ſuspendirt, nachdem ein einziges ſuspendirt wor-
den): dies ſind die erſten Symptome einer Kriſis, die
erſt nach der Wiederherſtellung der Ordnung und der
Geſetze und nach der Zuchtigung der Schuldigen nach-
laſſen wird.“ Es heißt darin ferner: Nach al-
len Richtungen ſind Kuriere abgeſchickt wor-
den, um die Deputirten auf ihren Ehrenpoſten zu be
rufen ſie können Stunde fur Stunde eintreffen. Ge
ſtern (27. Juli) befanden ſich nur 32 Deputirte zu
Paris: ſie ſind (im Hauſe des Hrn. Kaſimir Pe-
rier) zuſammengetreten, und werden nicht zogern,
das, was ſie beſchloſſen, bekannt zu machen. Nur
eine einzige Meinung war vorherrſchend: die unmit-
telbare Verweigerung der Steuern, und der konſti-
tutionnelle Zuſammentritt am 8. Auguſt.“

Getreide, gegen billige Prämien, und iſt der Unter
zeichnete zur Aufnahme von Anträgen, ſo wie allen zu
enden Auskunfts-Ertheilungen, mit Vergnügen

ereit.

C. G. A. Runde am Markt,
Haupt Agent.

Wir machen einem geehrten in und auswartigen
Publikum ergebenſt bekannt, daß wir wegen vieler Nach
fragen uns entſchloſſen haben, ein Sargmagazin auf
den 1. Auguſt zu eröffnen, worin man eine Auswahl
von den kleinſten bis den größten, und von den gering-
ſten bis zu den ſchönſten Sargen finden wird auch ſind
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daſelbſt nach Belieben Meubles zu haben. Das Local
iſt in der großen Steinſtraße unter dem Scharrngebaäude.

Halle, den 28. Juli 1330.
Vincenz und Klinge, Tiſchlermeiſter.

Eine neue moderne Chaiſe, in vier Federn hangend,
ein und zweiſpännig zu fahren, desgleichen ein einſpan-
niger neuer Stuhlwagen, halbverdeckt, ſtehen zu ver
kaufen bei dem Schmiedemeiſter Göhre, großer Ber
lin No. 434.

Eine in beſter Nahrung ſtehende Mahl- und Oel-
muhle ſoll unter ſehr annehmlichen Bedingungen ver-
kauft werden ſo wie auch ein Freigut mit 300 Morgen
Acker und 60 Morgen Wieſen. Die Mühle und das
Gut ſind im Anhaltiſchen belegen. Auf portofreie
Briefe erfährt man das Nähere bei dem Amtmann
Gieſecke in Zerbſt.

Vorläufige Anzeige.
Wir werden von jetzt an einen neuen und eigenthum-

lichen Lackfirniß, welcher faſt wie reines Terpentinöl
ausſieht, die Conſiſtenz fetter Oele hat, auf Holz, Le-
der Papier c. anwendbar iſt, und ſich durch Wohlſfeil-
heit, Glanz und Dauerhaftigkeit von ſelbſt empfehlen
wird fabriciren laſſen.

Unter dem Namen
Wettiner Lack

kommt derſelbe zum Handel, und haben wir gemein-
ſchaftlich, denen

Herren C. Schreiber Comp. in Wettin
den alleinigen Hauptdebit ubertragen, bei welchen be
reits Proben in Släſern von circa 8 Loth fur s Sgr.
zu haben ſind.

Man tragt denſelben mit einem breiten Haarpinſel
auf einen möglichſt glatten Leimgrund auf, wiederholt
dieſen nöthigenfalls nach Verlauf von 24 Stunden ein
oder mehrere male und reibt den Anſtrich nach vollkom-
mener Austrocknung mit etwas Baumoöl ab. Auch Ge
mälde und Kupferſtiche können damit uüberzogen werden.
Bekommen die letztern einen 4 bis 5maligen Ueberzug
und werden ſie mit Bimſteinpulver oder Tripel naß ab-
geſchliffen und dann mit Baumoööl polirt ſo erhalten ſie
ganz das Anſehen als ob ſie ſich unter Glas befanden.

Wettin und Halle, am 1. Auguſt 1830.
C. v. Graffen. H. Auguſtin,

Diesjähriger SaatRaps von beſter Qualität iſt
auf dem v. Lehmannſchen Rittergute zu Guten-
berg, wispel- oder ſcheffelweiſe, zu kaufen.

Geſucht wird auf ein Rittergut zu baldigem
Dienſtantritt: eine Wirthſchafterin, ein Revier-Jager

und ein Gärtner darauf refkectirende Subjecte muſſen
gute Zeugniſſe produciren können.
wird ertheilt in der Stadt Zurich No. 13.

ne
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Rappsſaamen- Verkauf.
Auf dem Hirſchenſchen Gute in Cölme iſt in

dieſem Jahre geerndteter und trocken eingebrachter Rapps
zum Saamen zu verkaufen. Diejenigen Käufer, die
ihre Beſtellungen bei dem Mäckler Hrn. Dorenberg
vor dem Klausthore in Halle machen wollen, können
den Rapps von dem 10. d. an, auch bei dieſem erhalten.

Anzeige fur Herren Apotheker.
So eben iſt erſchienen und bei C. A. Schwetſchke

und Sohn in Halle zu haben:
A. W. Lindes vollſtändiges Worterbuch zu der

neueſten Ausgabe der Pharinacopoea borussica
wie auch zu der 4ten Ausgabe und ihrem Anhan-
ge. gr. 8. Berlin. 1 Thlr.

Hufelands, Dr. Chr, W., guter Rath
an Mutter über die wichtigſten Puncte
der phyſiſchen Erziehung der Kinder in den
erſten Jahren, nebſt einem Unterricht fur
junge Eheleute die Vorſorge fur Ungeborne
betreffend. Dritte vermehrte Auflage geb.
4 Thlr.

iſt kürzlich erſchienen und in allen Buchhandlungen zu
haben. Es wurde ſehr uberfluſſig ſeyn zur Empfehlung
dieſes längſt bekannten und ſehr geſchätzten Buches et
was zu ſagen ich bemerke nur, daß außer mancherlei
Verbeſſerungen der Unterricht für junge Leute ganz neu
hinzugekommen iſt.

Baſel und Leipzig, im Juli 1830.
H. A. Rottmann.

Jn Halle bei C. A. Schwetſchke und Sohn
zu haben.

Bei C. A. Schwetſchke und Sohn in Halle
iſt zu haben:

K. G. Boche kaſuiſtiſch-liturgiſchpraktiſches Hand-
und Huülfsbuch für evangeliſche Pfarrer und Pre
diger. 8. Steinkirch. 20 Sgr.

Jedem Geiſtlichen, welcher oft unerwartet vorkom-
mende, kaſuiſtiſche Amtshandlungen zu verrichten hat,
dürfte vorſtehendes Werkchen bei einem zweckmäßigen
Gebrauch nutzlich werden da man es auch bei privatim
zu verrichtenden geiſtlichen Amtshandlungen, wofur die
Kirchenagende entweder kein Formular hat, oder doch
ein anderweitiges zulaäßt, leicht mit ſich fuhren und be
nutzen kann.

Habicht, Superint. u. Conſiſtorialrath, Zeugniſſe
des ſtandhaften Glaubens unſerer evangeliſchen
Vorfahren zur Erweckung heiliger Vorſatze fur die
Zukunft. Predigt gehalten am 3. Säkularfeſte
der Uebergabe der Augsb. Confeſſion d. 25. Juni
1830. gr. 8. Bernburg. geh. 4 Sgr.
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Beilage zu N 62. des Kuriers, Hall. Zeit. f. Stadt u. Land. 1830.

Der Marquis von Brunoy.
(Fortſetzung.)

Nichts war empoöörender als ſeine Gelage, bei wel-
chen ein Getrank von der Erfindung des Marquis ge-
trunken wurde, das eine Vermiſchung der ſtarkſten
Fluſſigkeiten war. Es hatte den Namen sacré chien
tout pur, und wurde aus großen Taſſen getrunken
Wer zu Boden ſank oder vor der Zeit zu trinken auf
hörte, wurde von den andern mit Ruthen gepeitſcht
und oft traf den Marquis ſelbſt das Loos. Manch-
mal wurde auch derjenige, der nicht mehr trinken konn
te oder wollte, an einen Bettpfoſten gebunden, und
ihm dann mit Gewalt das Getrank in den Hals ge-
ſturzt. Alle dutzten ſich bei dieſen Gelagen, bei denen
auch jeder einen eigenen Saufnamen hatte, Brunoy
hieß Nicolas Tuyau.

Sein Vermögen war noch bei Lebzeiten ſeiner Mut-
ter 25 Mill. Livres. Sein Konſeil aber, das alle
andre Ausgaben fur ihn beſtritt, gab ihm nur 428,685
Livres. Zu dieſer Summe fand man bei nachheriger
Liquidirung ſeiner Schulden daß er ein Jahr ins an
dre gerechnet noch 649,424 Livres jährlich durchge-
bracht hatte. Er unterzeichnete mit der größten Leich-
tigkeit alle Rechnungen, die ihm vorgelegt wurden,
ohne ſolche einmal anzuſeben, und wenn er etwas aus
der Hand kaufte, gab er jeden Preis, den man for-
derte.

Das Originellſte aber aller ſeiner Handlungen wa
ren ſeine beiſpielloſen kirchendienſtlichen Thorheiten,
die, wie wir ſehen werden, klein anfingen, allein im-
mer weiter ausgedehnt wurden.

Der Frau ſeines Freundes des Tiſchlers, ſtarb
ein Kind, deſſen Beerdigung der Marquis ſelbſt uber-
nahm er ließ mit allen Glocken läuten, und dies ſo
anhaltend, als ob ein Staatsungluck ſich ereignet ha-
be dabei war das Leichenbegangniß ſehr feierlich, mit
einem ſehr ſtarken Gefolge von Chorknaben, Saängern
und Prieſtern. Er ſelbſt führte mit dem Hute unterm
Arm den Zug an. Bald nachher ſtarb die Mutter ſei-
nes Freundes Marechal. Nun legte er und ſein gan-
zes Haus die tiefſte Trauer an, die dreizehn Monate
lang getragen wurde. Das Leichenbegangniß war
furſtlich, die Kirche prachtig erleuchtet und ſchwarz
ausgeſchlagen, dabei ein Catafalk mit Sammet be-
deckt, und einem ſilbernen Krucifix, das er dazu
ſchenkte, ein Epitaph vvn Bronze u. ſ. w. Die Ko-
ſten betrugen 30,000 Livres.

Bei dem Tode des Faßbinders Bras, der in ſei-
nem Dorfe wohnte, ließ er die Kirche bis an die Decke
mit weißem Ras de St. Cyr ausſchlagen, worauf
ſchwarze und ſilberne Thränen geſtickt waren. Er ſelbſt
half die Zeuge verſchneiden. Bei der Beerdigung

zu holen, auch den Sarg zu beſtellen.

wurde mit 8 Glocken von Mittag bis Abend zehn Uhr
gelautet, und außer den Ceremonien in Brunoy wur-
den in vier benachbarten Kirchſpielen, fur die Seele
dieſes Faßbinders feierliche Todtenmeſſen gehalten.

Die bisher arme Kirche in Brunoy wurde nun von
ihm, durch koſtbare Geſchenke aller Art, ſämmtlich
von den beſten Meiſtern verfertigt, wie eine Kathe-
dralkirche ausgeſchmuckt, worunter ſich ein Thronhim
mel befand, ein Meiſterſtuck des beruhmten Gerard,
der ohne die Vergoldung 30,000 Livres koſtete; fer
ner fur die Ausſtellung des heil. Sakraments eine
Summe von großem Werth u. ſ. w. Er ſtellte nun
auch eine Menge Perſonen auf ſeine Koſten bei dieſer
ſeiner Kirche an: einen Vicarius und vier andre Prie-
ſter, ſechzehn Sanger, achtzehn Chorknaben einen
Organiſten, acht Gloöckner und einen Oberglockner.
Endlich machte er auch mit ſeinem Pfarrer einen Ver
trag, vermoööge jährlicher 12,000 Livres, ihm zwölf
Canonicos zu verſchaffen, um dadurch dem Kirchen
dienſt gelegentlich mehr Prunk zu geben.

Er ließ in Paris zwei ungeheure Glocken verferti-
gen da aber die Mauern der Kirche ſolche nicht zu
tragen vermochten; ſo ließ er neben derſelben noch ei-
nen andern Thurm bauen und acht Glocken darin auf
hängen auch machte er dem benachbarten elenden
Flecken Perigny, worin ſich nicht mehr als achtzehn
Feuerſtellen befanden, ein Geſchenk mit vier großen
Glocken.

Am liebſten waren ihm Beerdigungen, und wenn
ſich in Brunoy keine fanden ſo ſuchte er deren in den
umliegenden Kirchſpielen auf wobei er oft drei auch
vier Meilen zu Fuße ging. Bisweilen wohnte er an
einem Tage zwei oder drei Leichenbegangniſſen bei,
wobei er von einem Dorfe zum andern lief, und bald
eine Kerze, bald ein Kreuz trug. Zu Conflans nahm
er eines Tages den Sarg eines Kindes ſelbſt unterm
Arm und trug ihn auf den Kirchhof. Sobald er nur
von einem Sterbenden hoöörte, eilte er ſogleich zu ihm,
nicht um ihm oder ſeinen Verwandten Hülfe zu brin-
gen, nein! dies that er nie auch nicht, wenn er dar-
um gebeten wurde und die Armuth noch ſo groß war
ſondern nur um den letzten Hauch des Kranken abzu
warten, worauf er forteilte, Kerzen und ein Kreuz

Dieſe Beer-
digungsdienſte thaten ihm jedoch kein Genuge, denn
auf einmal gerieth er auf den Einfall, ſelbſt Todten-
graber zu werden, wozu er ſich einen langen ſchwar
zen Mantel machen ließ, den er jedesmal anlegte,
wenn er an einer Gruft arbeitete. Nächſt den Beer
digungen hatten für ihn die Kindtaufen und die Trauun
gen den meiſten Reiz, wobei er immer zugegen ſeyn
mußte auch baten ihn alle Bauern in ſeinem Dorfe
und der ganzen umliegenden Gegend zu Gevatter, wel



ches er nie ausſchlug, die mit ihm ſtehende Bauermagd
mit in ſeine mit ſechs Pferden beſpannte Karoſſe ſtei-
gen ließ, und ſo mit ihr nach dem Taufort hinfuhr.
Nach der Ceremonie aß er gewöhnlich bei dem Vater
des Taäuflings zu Mittag. Dieſe armen Menſchen tha-
ten, was ſie nur konnten ihren vornehmen Gevatter
zu bewirthen, der aber ſo verworfen war, nie das
kleinſte Geſchenk dieſen Unglucklichen zu machen, die
ſich fur ihn gewöhnlich in drückende Koſten geſetzt

atten.
Den Frohnleichnamstag feierte er zwei Jahre hin

ter einander 1772 und 1773 auf eine ſo prachtvolle
außerordentliche Art daß ganz Paris herbeiſtroömte,
und die Thorheit eines Menſchen anſtaunte, der ohne
ein Frömmler zu ſeyn, ohne den Luxus zu lieben, ohne
Ehrgeiz und Ruhmſucht ſolche Feſte gab. Funfzig
Faſſer Wein wurden im Park aufgeſtellt, um den Durſt
der Proceſſionsmaänner, als der niedern Geiſtlichkeit,
der Sanger, Muſikanten u. ſ. w. zu löſchen. Man
ſtellte ihm vor, daß man in der Hitze des Tags ſich
nach andern Getranken ſehnen wurde; er ließ daher
mehrere Wagen mit Citronenkiſten beladen aus Paris
kommen, und eine ſo ungeheure Quantitat Limonade
machen, daß dieſer Artikel allein 15,000 Livres koſtete.

Lange zuvor machte er ſeine Zuruſtungen zu dieſem
Feſte, wobei er die Decorations Mahler der Oper
und andre Kuünſtler zu Rathe zog, um ſein Dorf und
die Kirche aufs beſte zu verzieren. Die Bauerhauſer
wurden durch eine Allee von Baumen und angelegten
Sträuchern verdeckt, und angenehme Perſpective er
öffnet. Jn dieſer Allee waren zehn Altäre, einige
ganz aus natürlichen Blumen, andre aus Muſchelwerk
geformt noch andre mit den reichſten Tapeten oder
mit geſticktem Mouſſelin auf einem roſenfarbenen
Grund bedeckt.

Durch dieſelben kam man zum Schloß, wo man
den Marquis in einem ſchwarzen ganz fahlen Kleide,
voller Schmutz und mit fliegenden Haaren fand, um
ringt von 500 Bauern, die mit zur Proceſſion beſtimmt
waren, und alle prächtige Chorröcke trugen. Es hatte
viele Mühe gekoſtet, dieſe Bauern ihre Rolle zu leh-
ren, und ihnen den nöthigen Anſtand zu geben, wo-
bei der Marquis auf Alles bedacht geweſen war. Er
hatte aus Paris eine Menge Friſeurs kommen laſſen,
dieſes Landvolk zu friſiren und zu raſiren. Hierauf er
folgte ſein Unterricht, um dieſe rohen Menſchen zum
Tragen der Rauchfäſſer und Blumenkoörbe abzurichten.
Auf dieſe Uebungen folgte eine Ausſpendung von Wein,
wobei der Feſtgeber mit ihnen trank. Fur dieſen Dienſt
erhielt ein jeder von dieſen Bauern zwolf Livres, ſo
wie er auch eine gleiche Summe an eine große Menge
Seminariſten gab, die er in mehr als hundert Kut-
ſchen aus Paris hatte holen laſſen. Dieſe, ſo wie alle
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Geiſtlichen, die ſich beim Feſte einfanden, hatten das
Recht an den prachtigen Gaſtmalern Theil zu
nehmen.

Auf ein von ihm gegebenes Signal ſetzte ſich nun
der ganze Haufe zur Proceſſion in Bewegung, wobei
er ſeine bauriſchen Chordiener nach ihrer Größe und
ihren Farben in zwei Reihen ſtellte und beſtändig ſchrie:

Hieher die Rothen!“ „hieher die Blauen!“
Es war nicht möglich, das gewaltige Zudrangen der
Zuſchauer abzuhalten; ſie gingen durch die Linie und
ſetzten alles in Verwirrung. Der Marquis hatte ei-
nige Schweizer zur Erhaltung der Ruhe kommen laſſen
mit dieſen ſturzte er ſich auf die Eindringenden, und
ſchlug um ſich her, bis endlich alles wieder in einer Art
von Ordnung war. Nun erfolgte ein zweites Signal,
alle Glocken wurden gelautet, und die Proceſſion be
gann, die der Marquis ſelbſt anfuührte. Zuerſt wurde
eine große ſehr prächtige Fahne von gruunem Sammet
reich mit Gold geſtickt, und mit goldenen Quaſten be
hangen, vor dem Zuge hergetragen. Hierauf kamen
die Livree Bedienten mit großen Wachskerzen in der
Hand, gefolgt von den auch Kerzen tragenden maskir-
ten Bauern, die ſehr unharmoniſch ihren gelernten
Chorgeſang abbruüllten hinter ihnen gingen paarweiſe
die Bauerweiber und Madchen, ſammtlich weiß ge
kleidet. Nun kam das überaus prachtige zu dieſem Feſt
verfertigte Kreuz und eine aus mehr als 500 Perſonen
beſtehende Cleriſey, alle in den koſtbarſten Chorklei-
dern, wobei zu gleicher Zeit uber hundert Rauchfaſſer
geſchwenkt wurden. Nun wurde der oben erwahnte
prächtige mit Carmoiſin-Sammet und goldenen Qua-
ſten behangene, mit Gold und Silber geſtickte und mit
großen weißen Federbuſchen gezierte Thronhimmel ge
tragen an deſſen Seite der Marquis ging, der mit
Handen und Füßen zur Muſik den Takt ſchlug. Die
Kleidung des Pfarrers, der die Monſtranz trug, war
über alle Maaßen prächtig mit farbigem Golde geſtickt,
und mit Granaten, Rubinen, Amethyſten und Perlen
eingefaßt. Am Schloſſe war der Hauptaltar und nahe
bei demſelben ein großes Amphitheater, worauf 5000
Blumentöpfe und 1000 Roſenſtöcke geſtellt waren.
Um dieſen Blumenberg gegen die Volksmenge zu ſichern,
waren auf den Schloßdach viele Maänner mit Waſſer-
ſprutzen geſtellt, um diejenigen, die zu nahe kamen,
einzuweichen. Dieſe Annaherung blieb dennoch bei
dem entſetzlichen Gedrange und der Menſchenmaſſe nicht
aus ſo daß hunderte wider ihren Willen uber die be
zeichneten Linien gewaltſam hinausgedrangt wurden.
Nun ergoß ſich der kunſtliche Platzregen, der alles ein
wäſſerte und einen furchterlichen Tumult veranlaßte,
wobei das Geſchrei und das Fluchen der Gebadeten mit
den Gebeten der entfernten Andächtigen einen ſeltſamen
Kontraſt bildete

Fortſetzung folgt.

aus



Außerordentliches Ergänzungsblatt zu Nro. 62. des Kuriers,

Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land 1830.

Halke, den 5. Auguſt. Abends.
Wir beeilen uns unſern Leſern folgende ſo eben

aus Paris eingetroffene Nachrichten mitzutheilen

Paris, am 30. Juli.
Durch die in Frankfurt am 2. Auguſt

eingetroffene Poſt ſind aus Paris zwei Zei
tungsblätter, das eine unter dem Titel: Le
Moniteur, das andere unter dem Titel:
Courrier frangçais et Journal du
Commerce, vom 30. Juli angelangt. Laut
denſelben iſt die dreifarbige Fahne aufge-
pflanzt und Lafayette hat eine Proklama-
tion an die Buürger erlaſſen deren Anfuhrer er
geworden iſt. Ein Befehl einer Pariſer
Kommiſſion verordnet, daß das Muſeum,
die Bibliothek und alle oöffentliche Etabliſſements
unter den Schutz der Burger geſtellt ſind. Hr.
Chardel iſt zum proviſoriſchen General Direktor
der Poſten ernannt worden. Durch einen an
die Prafekte der Departemente gerichteten Brief
vom 29. Juli ſagt er, die konſtitutionnelle Sa-
che habe geſiegt; man wurde in den morgenden
Journalen die Einzelnheiten der denkwuürdigen
Begebenheit ausfuhrlicher finden. Die Zeitun-
gen ſind voll von ruührenden Schilderungen des
Eifers, mit welchem alle Bewohner von Paris,
Manner, Weiber und Kinder, ſich der Unter
ſtützung der Verwundeten gewidmet haben.

Paris, vom 27. Juli.
(Die ausfuhrliche Schilderung der an dieſem und

dem vorhergehenden Tage ſtattgehabten Vorfalle ent
haltend.)

Die verwichene Nacht iſt ruhiger geweſen,
als man erwarten durfte. Die von einem ſo
aufgeregten Zuſtande unzertrennlichen Unordnungen
haben ſich auf zahlreiche Zuſammenrottungen, ſo-
wohl auf den Boulevards und öffentlichen Plaätzen,
als auch im Palais Royal und unter den Fenſtern der
Miniſter beſchränkt ſämmtliche Scheiben wurden die
ſen Letztern eingeworfen. Auffallend war die Unluſt,
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mit welcher die Truppen die Burger verjagten, welche,
nachdem ſie die Fenſterſcheiben der Miniſter zertrüm-
mert hatten, ſich im langſamen Schritt zuruückzogen,
und dabei aus vollem Halſe die Volkslieder anſtimm-
ten: Veillons au salut de Vempire: aux armes
citoyens! et Vor dem Hotel des Finanzminiſte-
riums, wo ein Wachpoſten von der königl. Garde eta
blirt iſt, befahl der wachhabende Offizier ſeinen Sol
daten, das Bäjonett zu fällen ſie weigerten ſich aber
dreimal, dieſem Befehle Folge zu leiſten. Als der
das Regiment kommandirende General, Graf Latour
Dupin, den König von dieſer Weigerung unterrichtet
hatte zog man bey Hof den Schluß daraus daß
man auf die Mitwirkung dieſes Regiments zur Her-
ſtellüng der Ruhe nicht rechnen durfe; daſſelbe wurde
daher heute in ſeine Kaſernen konſignirt. Der König
iſt dieſen Morgen mit dem früheſten, und zwar von
zwei Regimentern ſeiner Garde Kavallerie escortirt,
nach Fontainebleau abgereiſt. Mit Ausnahme
des „Conſtitutionnel“ und des Journal des De
bats haben heute ſfammtliche conſtitutionnellen Blat
ter erklart, daß ſie die Geſetzmäßigkeit des geſtrigen
coup d'état nicht anerkennten ſie ſind hierauf, je
nachdem es die furchterliche Kriſis des geſtrigen Abends
geſtattete, mehr oder weniger luckenhaft erſchienen.
Die meiſten derſelben haben den Druck ihrer Blatter
noch nicht eingeſtellt, und über 200,000 Exemplare
von energiſchen Proteſtationen verbreitet. FJch er
fahre in dieſem Augenblicke, daß die Gensd'armerie
in die Bureaux und Offizinen der „„Temps, des
„Journal du Commerce“, des „Figaro“, des Na-
tional“, und mehrerer andern gedrungen iſt.

Um 1 Uhr Nachmittags. Die Deputir-
ten betrachten ſich als geſetzlich zuſammenberu-
fen, und halten den König fur momentan ſeiner
Freiheit beraubt; aus dieſen Grunden werden ſie
ſich um drei Uhr bei Hrn. Kaſimir Perier verſammeln,
und uüber die Maaßregeln berathſchlagen, welche ihnen
zum Wohle des Vaterlandes nothwendig ſcheinen durf-
ten. Man erwartet, die Verſammlung werde ſich der
Bedenklichkeit der Umſtande wegen, fur permanent er
klaren. Es wird beſtimmt verſichert der fragliche
coup d'état ſey im Schloſſe ſo geheim gehalten wor-
den, daß ſelbſt die angeſehenſten Perſonen am Hofe,
ſo gut wie der geringſte Buürger, ihn erſt durch das
Leſen des Moniteurs erfuhren. Von demſelben Au-
genblicke an, verbreitete ſich aber auch in allen Sa-
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lons und Vorzimmern von St. Cloud ſein allgemeiner
Schrecken. Heute wo der König dieſes Reſidenzſchloß
verlaſſen hat, iſt alles wie ausgeſtorben daſelbſt. Jn

dem Augenblicke, wo ich Jhnen ſchreibe, ermahnen
Volksredner im Palais Royal die herbeiſtrömende
Menge, dem Beiſpiele ihrer Väter zu folgen;
dröhnender Beifall begleitet faſt jedes ihrer Worte,
und man vernimmt deutlich den larmenden Ausruf:
„Zu den Waffen! Fort, nach St. Cloud!“
Ueberall ſieht man Läden ſchließen; die meiſten
Druckereibeſitzer, Buchhändler, Buchbinder, Papier-
händler u. ſ. w. haben ihre Werkſtätten und Maga-
zine zugemacht ſo daß nun mehr als 6000 beſchäf-
tigungsloſe Arbeiter in den Straßen ümherziehen, de-
nen man in ihrem ganzen Weſen die Verzweifelung
anſieht.

Um halb 4 Uhr. Eine Deputation der Pairs-
kammer und eine Deputation des koönigl. Gerichts
hofs hatten ſich nach St. Cloud begeben, in der
Abſicht, den König mit der Wahrheit bekannt zu ma-
chen; allein ſie fanden die Thore des Palaſtes geſchloſ
ſen. Man gab ihnen zur Antwort, Se. Maj. ſey

nach Compiegne abgereiſt. Einige Perſonen, die
ſich fur wohlunterrichtet ausgeben, verſichern, der
König habe ſich nach Vendome begeben. Es iſt
nicht moöglich, ſich einen Begriff von dem Anblick zu
machen, den Paris gegenwartig darbietet; Laden und
Magazine ſind geſchloſſen, und eine aufgeregte, wenn

leich noch zur Zeit ruhige, Maſſe wogt durch dieSee Gened'ormen haben die Preſſen des Na

tional' und des „Figaro“ zerſchlagen, und die Oruck
buchſtaben in die Straßenrinnen geworfen; nichts
deſto weniger werden beide Blatter morgen erſcheinen.
Oer verantwortliche Redakteur der Temps
und jener des „National“ ſind von Gensd'armen ge
packt, auf die Straße geſchleppt, und in Fiaker ge
worfen worden, die ſie unter einer ſtarken Bedeckung
nach dem Gefangniſſe la Force brachten. Die Gens-
d'armerie zu Pferd und zu Fuß hatte ſich heute ſchon
nach 11 Uhr, nebſt einem Polizei Kommiſſaire, in
das Bureau der „Temps“ begeben und den Di-
rektor dieſes Blattes, Hrn. Baude, viermal im Na-

men des Geſetzes aufgefordert den Schluſſel zu dem
Lokal auszuliefern, in welchem ſich die Druckpreſſen
befanden. Die ganze Antwort des Direktors beſtand
darin, daß er dem Polizei Kommiſſaire ſehr gelaſſen
die Artikel aus dem Kriminal Kodex vorlas, weiche
uüber den Diebſtahl mit Einbruch handeln. Der Kom
miſſaire ließ hierauf 3 Schloſſer herbeiholen, die ſich
anſchickten, auf deſſen Befehl die Thüre zu offnen
allein da las der Direktor auch dieſen ehrlichen Leuten
die erwahnten Artikel über den Diebſtahl mit Einbruch
vor, und ſie erklärten ſogleich, daß ſie ſich zu dem ge
waltſamen Eroöffnen der Thüre nicht gebrauchen ließen.
Bald darauf erſchien ein Jndividuum von der Polizei
Prafektur, ſtieß die Thur mit Hammer und Hebel ein,
und der Kommiſſaire legte ſofort, in Gegenwart von
mehr als 80 Perſonen, Beſchlag auf Alles, was er
vorfand. Zwiſchen 1 und 2 Uhr war unter den Fen-
ſtern des Furſten Polignac eine große Menſchen
maſſe verſammelt, deren Ausrufungen und Verwün-
ſchungen von Minute zu Minute lauter und heftiger
wurden. Nun hieb die Gensd'armerie ein zwei Bur
ger verloren dabei das Leben, und ſehr viele wurden
ſchwer verwundet. Die Gensd'armerie ging dagegen
aber auch nicht leer aus einem Offizier wurde durch
einen Piſtolenſchuß der Hirnſchädel zerſchmettert und
eine große Anzahl ſeiner Leute durch Steinwurfe ver
wundet. In dieſem Augenblicke ſind die Oepu
tirten verſammelt, und beſchaftigen ſich mit wichti
gen Berathſchlagungen. Der zahlreiche Artillerie
Park der Militairſchule, welcher ſich im vortrefflich
ſten Stande befindet, hat ſich in den eliſaäiſchen Fel
dern aufgeſtellt.

Um 4 Uhr. Die Vorſtädte fangen an, ſich
in Bewegung zu ſetzen. Ein Augenzeuge, der ſo eben
von dem Juſtizpalaſte herkommt, hat eine unzahlige
Menge von Arbeitern die Vorſtadt St. Jacques durch
ziehen geſehen ſie haben den Wachpoſten auf dem
Piatze du Chatelet entwaffnet, und nehmen ihre Rich-
tung nach der Straße St. Denis und den übrigen,
umliegenden. Der Anſtrengungen der Regierung
ungeachtet, dem raſchen Fallen der Renten Einhalt
zu thun, ſind die 3procentigen bis auf 71 Fr. 50 C.
herabgeſunken.

Unſere Leſer dürfen mit Beſtimmtheit darauf rechnen, in der gegenwartigen bewegten Zeit von jeder
nur irgend erheblichen Nachricht ſofort durch außerordentliche Ergänzungsblatter, welche, wenn
es erforderlich, ſelbſt täglich ausgegeben werden ſollen, in Kenntniß geſetzt zu werden.
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ausgegangen ſey.

S

m Zweites Außerord. Ergaänzungsblatt zu Nro. 62. des Kuriers,
Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land. Den 6. Auguſt 1830.

Die Pariſer Zeitungen vom 31. Juli ſind,
mit Ausnahme derjenigen, welche der Sache des Kö

nigthums ergeben waren am 3. Auguſt ſämmtlich in
Frankfurt eingetroffen. Der „Moniteur“ enthält
mehrerlei Bekanntmachungen, unter andern auch die
Erklärung daß die geſtern unter dem Titel „Moni-
teur“ erſchienene Note (von einem proviſoriſchen
Gouvernement) nicht von der Municipal-Kom-

miſſion, als deren Mitglieder die Hrn. Jak. Laf-
fitte, Caſ. Perrier, Graf von Lobau, von Schonen,
Audry de Puyraveau und Mauguin ſich unterzeichnen,

Jn einer Bekanntmachung dieſer
Municipal Kommiſſion wird geſagt, daß die Tuile-
rien nach einem ſehr hitzigen Angriff in die Gewalt der
Bürger gefallen, und nicht geplundert worden ſeyen.
Sie macht auch bekannt, daß Baron Louis zum
proviſoriſchen Kommiſſair des Finanzminiſteriums,
Alex. de Laborde zum proviſoriſchen Prafekten des
Departements und Bavoux zum proviſoriſchen Po-
lizeipraäfekten ernannt ſey. Weiter ladet ſie die Ofſi-

ziere der alten Armee ein, ſich auf ihren Mairien zu
praſentiren, weil ihr bekannter Patriotismus und ihre
Erfahrung den Buürgern nuützliche Dienſte leiſten könn
ten. Ferner werden die ehemaligen Oberſten der Na
tionalgarde, und in ihrer Abweſenheit die Bataillons-
chefs, vom General Lafayette eingeladen, ſich
mit der Reorganiſation dieſer Garde zu beſchäftigen.
Auch enthält dieß Blatt die Proklamation deſſelben,
welche mit dem Aufrufe: Vive la liberté! Vive la
patrie! ſchließt. Der General en chefk Gérard

und der Unterbefehlhaber Pajol befehlen den
franzöſiſchen Soldaten ſich innerhalb 48 Stun-

den im proviſoriſchen Lager zu Vaugirard zu ſammeln,
und geben ihr Ehrenwort daß ihnen nichts geſchehen
werde (qu'il ne leur sera fait aucun mal). Andere
Generale, welche ſich der Sache der Pariſer ange

ſchloſſen, werden noch nicht genannt.
Das „Journal du Commerce“ meldet, daß am

29. Abends zwei Linien-Regimenter vor Paris
angekommen. Die Oberſten ließen Halt machen, be-
ſprachen ſich ein paar Minuten lang mit den an der
Barriere befindlichen Leuten, worauf ſie rechtsum ma-
chen ließen und wieder abzogen. An einer andern
Stelle meldet dieſes Blatt, daß der Kommandant
der Burger, die ſich in Meudon bewaffnet, mit ei-

nem Auftrage der dort ſtationirten Truppen der koönig-
lichen Garde fur den General Gérard eingetroffen
ſey; ſie begehrten, heißt es, die Befehle dieſes Ge-

nerals, wohin ſie ſich zu verfügen hatten. Nach

dem „Meſſager“ iſt Paris auf 6 Wochen mit Mehl
verſehen, eine Hungersnoth alſo nicht zu beforgen.

Nach dem „Möonit wird in Rouen die kö-
nigl. Autoritat nicht m
Obrigkeit (pouvoire populatre) daſelbſt eingeſetzt.
Auch habe das dortige Volk Paris ein Huülfskorps von
40,000 Mann angeboten. Auch Verſailles habe
die Waffen ergriffen und die Truppen in die Kaſernen
eingeſchloſſen. Die Deputirtenkammer habe, ſagt
der Natiol, den Herzog von Orleans zum Gene-
rallieutenant des Königreichs erklärt und die Beibe-
haltung der dreifarbigen Kokarde entſchieden. Die
proviſoriſche Regierung habe Hrn Guizot zum Mi-
niſter des öffentlichen Unterrichts, den Vice- Admiral
Truguet zum Marine-, den Gen. Gérard zum
Kriegs-, Dupin d. alt. zum Juſtizminiſter, Seba
ſtiani zum Miniſter des Auswartigen und den Her-
zog von Broglie zum Miniſter ver Kammern er-
nannt. Eine Nachſchrift des Temps meldet,
König Karl X. ſey am 31 um 3 Uhr Morgens von
St. Cloud abgereiſt die Herzoginn von Berry und
der Herzog von Bordeaux hätten ſich im Wagen
Sr. Maj. befunden um 5 Uhr ſey der Oauphin
gefolgt. Die kön. Garde, fahrt dies Blatt fort,
kehrt nach Paris zurück Abtheilungen der Pariſer
Miliz ziehen ihr mit Lebensmitteln entgegen. Der
Herzog von Orleans iſt dieſen Morgen, ſagt dieſe
Nachſchrift, zu Paris angekommen er praſentirte
ſich dem Volke mit der dreifarbigen Kokarde; zu
gleich theilt ſie die Proklamation mit welche Namens
des Herzogs angeheftet worden, und worin er erklart,
daß er die Funktionen des Generallieutenant des
Kriegsgerichts ubernehme.

Der zu Straßburg herauskommende nieder-
rheiniſche Kurier vom 31. Juli meldet „Laut Privat-
nachrichten, die geſtern Abend in mehreren Häuſern
ankamen, hat ſich die Pariſer Nationalgarde, 30 bis
40,000 Mann ſtark konſtituirt. Die vollkom-
menſte Ruhe hat hier noch nicht aufgehört zu herr-
ſchen jedoch iſt die ängſtliche Beſorgniß auf's Hööchſte
geſtiegen. Geſtern Abends und dieſen Morgen haben
Vereinigungen von Wahlmannern und notablen Bür-
gern Statt gehabt, um ſich über die Mittel zu verſtaän
digen, allen Unordnungen vorzubeugen. Die Autori-
täten beobachten eine kluge Neutralitaſt. Die Ver
waltung hat ſo eben anſchlagen laſſen, daß die oöffent
lichen Feſte in der Rupprechtsau, welche morgen Statt
haben ſollten, wegen den bedenklichen Umſtanden,

worin wir uns befinden, abbeſtellt ſind.
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Der Moniteur und der Conrrier frangais
et Journal du Commerce vom 30. Juli
enthalten außer den in dem letzten außerordentlichen
Ergänzungsblatt mitgetheilten Nachrichten noch Fol-
gendes:

Proviſoriſche Regierung
Die in Paris anweſenden Abgeordneten ſind zu-

ſammengetreten, um die großen Gefahren abzuwen-
den, welche die Sicherheit der Perſonen und des Eigen-
thums bedrohten. Eine Ko nmiſſion iſt ernannt wor-
den, um bei dem Mangel jeder regelmäßigen Organi-
ſation über die Jntereſſen Aller zu wachen. Die Mit-
glieder dieſer Kommiſſion beſtehen aus den Herren:
Audry de Puyravault, Graf Gérard, Ja-
cques Lafitte, Graf von Lobau, Mauguin,
Odier, Caſimir Périer, von Schonen.
Der General Lafayette iſt Oberbefehlshaber der
Nationalgarde. Dieſe iſt Herrin von ganz Paris.
Proklamation des Generals Lafayette.

Das Vetrauen des Volkes von Paris ruft mich
noch einmal zum Kommando ſeiner öffentlichen Macht.
Jch habe freudig und ergeben die mir anvertrauten
Pflichten übernommen, und gleichwie im Jahre 1739
fühle ich mich ſtark durch die Billigung meiner gegen
wartig in Paris verſammelten Kollegen. Jch lege
hier kein Glaubensbekenntniß nieder meine Geſinnun-

en ſind bekannt. Das Benehmen des Volkes in dieſen letzten Pruüfungstagen macht mich ſtolzer, als je,

an ſeiner Spitze zu ſtehen. Die Freiheit, wird ſiegen,
oder wir kommen zuſammen um! es lebe die Frei-
peit! es lebe das Vaterland!

Lafayette.
Die Nationalkompagnien werden die ſo glucklich

begonnene Bildung fortſetzen. Von jeder Legion wird
ein Offizier auf der Stelle nach dem Stadthauſe ge
ſchickt, um die Befehle des Generalkommandanten zu
erhalten. Die verſchiedenen bewaffneten Korps erhal
ten oder verlangen die Befehle im Hauptquartier.

Es iſt ausdrücklich im Namen der guten Ordnung
und der öffentlichen Sicherheit verboten, Feuergewehre
zu irgend einem andern Zwecke, als zu der durch den
verruchteſten Angriff gegen die Freiheiten und den öf-
fentlichen Frieden nöthig gewordenen Vertheidigung

abzufeuern.
Der General Gérard iſt in Begleitung ſeines

alſtabes geſtern durch die verſchiedenen Quarreden Paris gezogen, und allenthalben mit dem

Geſchrei: „Es lebe das Vaterland und die Freiheit!
aufgenommen worden. Der General Pajol mit ei-
nem Bataillon Nationalgarde iſt eben ſo empfangen
worden. Man hat das Gerücht verbreitet daß
auf das Verſprechen, Polignac abzuſetzen, die pro
viſoriſche Regierung geneigt ſey, mit dem Hofe zu
unterhandeln. Dieſes Gerücht iſt ganz falſch. Das

Volk, dem man den Sieg dieſes Tages allein verdankt,
hat nicht ſein Blut vergoſſen, um ſich der Gefahr aus
zuſetzen, in einigen Monaten wieder unter die inſolente
Herrſchaft zu fallen, die es allzulange erduldet hat.

Heute (den 29., Juli) gegen Mittag ſind Natio-
nalgarden, von mehreren bewaffneten Burgern es-

kortirt, vor dem Quartiere der Garden auf dem Quai
D'Orfay erſchienen. Dieſe Offiziere wollten ſich den
erſten Aufforderungen nicht fügen auf die Ermahnung
der Offiziere der Nationalgarde haben ſie aber das
Quartier und ihre Zimmer geöffnet. Man hat daſelbſt
300 Flinten und eine große Menge Patronen gefun-
den. Es war ein junger 16jähriger Mann, der,
mit einer Doppelflinte und 2 Piſtolen bewaffnet, dem
Volke die Thore des Louvre geöffnet hat. Dieſer
junge Mann iſt mit Wunden bedeckt worden. Man
hat ihn mit Schweizern und Soldaten der königlichen
Garde nach der Kirche St. Germain und von da ins
Spital gebracht. Wir bedauern, ſeinen Namen nicht
nennen zu können.

Derjenige, welcher zuerſt eine dreifarbige Fah
ne auf die Thurme von St. Germain aufpflanzte, war
ein ehemaliger Trompeter bei den Jagern der königl.
Garde. Er wurde an der Hand verwundet. Unter
den Burgern, die ihre Schuld dem Vaterlande ent-
richtet, fuührt man den Uhrmacher Hrn. Lebon an,
der mit dem Wunſche, daß die Nationalſache trium-
phiren möge, ſein Auge ſchloß. Sein Bruder wurde
fur dieſelbe Sache verwundet.

Obgleich die königl. Garde, die Schweizer und
Gensd'armerie das Volk nicht verſchont haben, iſt
doch das Leben einer bedeutenden Anzahl dieſer Mili-
tairs erhalten worden. Der Zuſtand der Mairien
iſt ein wahrer Skandal. Die Maires haben ſich nach
Se zurückgezogen, ohne nur einen Kommis da zu
laſſen.

Das Ste, 50ſte und 53ſte Jnfanterieregiment, ſo
wie das 15te leichte Jnfanterieregiment waren ſehr ru-
hig und ſchienen von den Ereigniſſen ſehr betroffen zu
ſeyn. Dieſes letztere Regiment hatte geſtern noch nicht
geſchoſſen, als der Oberſt Baron Perrege aux von
der Gensd'armerie bedroht denunciirt zu werden zu
feuern befahl 30 Mann wurden getoödtet oder ver
wundet.

Jn dem Schloſſe hat man, unter dem Kouvert
des Hrn. v. Lantivy de Reſte, Kapitain vom Ge
neralſtabe der Garde, einen Tagesbefehl gefunden,
in dem im Auftrage des Königs den Truppen ein 13
monatlicher Sold verſprochen wird. Dieſen Abend
ſind alle Fenſter mit Lichtern beſetzt, um die Later-
nen zu erſetzen. Die Straßen gewähren den Anblick
einer prächtigen Jllumination. Dieß iſt zugleich ein
Zeichen der Freude und ein Mittel, die gute Ordnung
zu ſichern.
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